
Factsheet: SBVg Zertifizierung Praxisausbilder1 
 
 
 
Die SBVg Zertifizierung bestätigt nachhaltige und anerkannte Kompetenz 
 
Die praxisnahe Begleitung der Bankauszubildenden im Betrieb erfordert immer höhere Qualifikationen 
bei den Praxisausbildern. Im Bankensektor absolvieren pro Jahr über 1200 junge Leute eine 
Banklehre und mehrere hundert Mittelschulabsolventen entscheiden sich für ein Einstiegsprogramm. 
Alle sind darauf angewiesen durch Praxisausbilder begleitet zu werden, die den gestiegenen 
Anforderungen dieser anspruchsvollen Aufgabe gewachsen sind. Für die ideale Förderung und 
Unterstützung der Praxisausbildertätigkeit wurde durch die Schweizerische Bankiervereinigung die 
SBVg Zertifizierung Praxisausbilder entwickelt. 
 
Das spezielle Zertifizierungssystem honoriert die Tätigkeit der Praxisausbilder und erhöht den 
offiziellen Charakter dieser Funktion. Der Branchenverband verleiht damit allen engagierten 
Praxisausbildern die entsprechende Anerkennung und deklariert deutlich deren Verantwortung.  

 
Der Nutzen für die Praxisausbilder 
 
- Erhöhung der Fach- und Sozialkompetenz 
- Steigerung der Arbeitsmarktfähigkeit  
- Erhöhung der Karrierechancen 
 
Generell: Qualitätssteigerungen bei der Nachwuchsausbildung sowie bei der Praxisausbildertätigkeit 
 
Die Voraussetzungen für die Zertifizierung der Praxisausbilder 
 
Praxisausbilder, die in zertifizierten Instituten tätig sind, erhalten von der SBVg ein persönliches 
Zertifikat, wenn sie die folgenden Bedingungen erfüllen: 
- Ausübung der Funktion während mindestens 2 Jahren 
- Nachweis der entsprechenden Fähigkeiten und Kernkompetenzen  
 
Der Weg zur Zertifizierung von Instituten  
 
Sämtliche Mitgliedsinstitute der SBVg haben die Möglichkeit, ihre Praxisausbildung zertifizieren zu 
lassen. Interessierte Institute reichen dazu ein Konzept bei der SBVg ein, welches aufzeigt, wie die 
bankinterne Förderung der Fähigkeiten und Kernkompetenzen der Praxisausbilder gewährleistet wird. 
Das Fachgremium Zertifizierungssystem entscheidet anschliessend über den gestellten Antrag. 
 
(Mehr zu den detaillierten Rahmenbedingungen finden Sie hier)  
 
 
Weitere Informationen zur Zertifizierung  
 
www.swissbanking.org 
 
Zertifizierte Mitgliedinstitute 
 

 

                                                 
1
 Mit ‚Praxisausbilder’ sind jene Personen gemeint sind, welche die Auszubildenden am Arbeitsplatz 

betreuen. 

http://www.swissbanking.org/richtllinien_sbvg_zertifizierung_pa_de-20120101.pdf
http://www.swissbanking.org/praxisausbilder-zertifikat.htm
http://www.swissbanking.org/
http://www.swissbanking.org/praxisausbilder-mitgliedinstitute.htm

